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Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Schleiz 
mit ihren Ortsteilen Burgk, Burgkhammer, Crispendorf, Dörflas, Dröswein, 
Erkmannsdorf, Gräfenwarth, Grochwitz, Isabellengrün, Langenbuch, Lössau,  
Möschlitz, Oberböhmsdorf, Oschitz, Wüstendittersdorf

Wieder ein erfolgreiches Jahr für die Stadtbibliothek Schleiz

Insgesamt 69.073 Entleihungen verzeich-
nete die Stadtbibliothek Schleiz im ver-
gangenen Jahr, davon waren 7.823 elek-
tronische Medien. Neben der beliebten 
Onleihe „ThueBIBNet“ bietet die Stadtbib-
liothek seit Februar den Bibliotheksstrea-
mingdienst „filmfriend“ an. 1.377 aktive 
Leserinnen und Leser und 226 Neuanmel-
dungen verzeichnete die Stadtbibliothek. 
Das sind mehr Neuanmeldungen als im 
Jahr 2022, dem ersten Jahr ohne corona-
bedingte Einschränkungen. Die Nutzung 
der Stadtbibliothek hat sich damit gut er-
holt und auf hohem Niveau stabilisiert.
Besonders beliebt bei den Erwachsenen 

waren Romane wie „Atlas - Die Geschich-
te von Pa Salt“ von Lucinda Riley, „Der 
Osten - Eine westdeutsche Erfindung“ 
von Dirk Oschmann und „Die Waffen des 
Lichts“ von Ken Follett. Neben Büchern 
zu Minecraft, Arazhul, den Avengers und 
Pokémon standen bei den Kindern die 
Erstlesereihen „Das magische Baumhaus 
junior“, „Sternenschweif“ und „Die drei 
??? junior“ hoch im Kurs. Auch die neuen 
Bände von „Emil Einstein“, „Die Schule 
der magischen Tiere“, „Woodwalkers“ und 
„Ein Mädchen namens Willow“ werden 
von den kleinen Leserinnen und Lesern 
sehnsüchtig erwartet.

 Auch im neuen Jahr sind wieder einige 
Veranstaltungen geplant, auf die sich alle 
schon jetzt freuen können. Die erste Ver-
anstaltung 2024 in der Stadtbibliothek 
Schleiz: Vortrag „Peru - Perle der Anden“ 
am 23. Februar um 18:00 Uhr. Der zwei-
stündige bebilderte Reisevortrag gibt 
einen Einblick in die Landschaft und Ge-
schichte Perus, geeignet für Interessierte 
an der Kultur und Umwelt Lateiname-
rikas. Verbindliche Anmeldung bis zum 
16.02.2023 erforderlich, Kosten: 11,00 
EUR pro Person. Anmeldung telefonisch 
unter 03663/4248282 oder online über 
die Website der VHS www.vhs-sok.de.

Fotos: Stadtverwaltung Schleiz
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STELLENANGEBOTE

LOS GEHT‘S! 

WERDE SETZLING

WIR SIND
rettenmeier®

AUSBILDUNGSBERUFE:
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 Berufskraftfahrer (m/w/d) Planen-LKW 
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 Einkäufer (m/w/d) Rundholz 
 Industriemechaniker / 
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Azubis 4 Azubis

der schönste Rohstoff der Welt
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leistungsgerechte Vergütung und 

Zusatzleistungen

Mitarbeiterrabatte, Werksverkauf und JobRad

fl exible Arbeitszeiten und Schichtmodelle

Entwicklungsmöglichkeiten

rettenmeier® HEALTH

#teamrettenmeier

Mitarbeiterrabatte, Werksverkauf und JobRad

JETZT 
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IHR TALENT 
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BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung
Der Stadtrat der Stadt Schleiz hat in seiner 33. Sitzung vom 
19.12.2023 folgende Beschlüsse gefasst:  

öffentliche Beschlüsse
Beschluss-Nr.: 403-33/2023
Der Stadtrat der Stadt Schleiz genehmigt die Niederschrift der 32. 
Sitzung vom 14.11.2023
Abstimmung:   17 Zustimmungen
     1 Enthaltung

Beschluss-Nr.: 404-33/2023
Der Stadtrat der Stadt Schleiz bestellt Herrn Dirk Treiter zum 
Wahlleiter und Herrn Christian Berndt zum stellvertretenden 
Wahlleiter für die im Frühjahr 2024 stattfindenden Kommunal-
wahlen.
Abstimmung:   18 Zustimmungen

Beschluss-Nr.: 405-33/2023
Der Stadtrat der Stadt Schleiz beschließt die Vergabe eines  
Straßennamens entlang der Flurstücks-Nr. 502/4, 487/2 und 
488/1, Flur 4 der Gemarkung Oberböhmsdorf den Straßenna-
men: „Arthur-Zschiegner-Weg“. Gleichzeitig beschließt der Stadt-
rat der Stadt Schleiz laut Thüringer Straßengesetz die Widmung 
dieser Straße als Gemeindestraße und beauftragt den Bürger-
meister, die Allgemeinverfügung über die Widmung von Straßen 
der Stadt Schleiz zu erstellen und öffentlich bekanntzumachen. 
Abstimmung:   19 Zustimmungen

Bekanntmachung
Die nächste Stadtratssitzung findet am Dienstag, den 20. Februar 24 um 19.00 Uhr im Ratssaal, Rathaus, Bahnhof-
straße 1 statt.
Die Tagesordnung können Sie an den Schaukästen der Stadt Schleiz spätestens 5 Tage vor der Sitzung nachlesen bzw. 
als Information der Tagespresse und der Homepage der Stadt Schleiz im Ratsinformationssystem entnehmen.

Bias
Bürgermeister

Beschluss-Nr.: 406-33/2023
Der Stadtrat der Stadt Schleiz beschließt die Vergabe eines  
Straßennamens im sog. Fahrerlager I des Flurstücks-Nr. 488/38, 
Flur 4 der Gemarkung Oberböhmsdorf den Straßennamen: „Am 
Schleizer Dreieck“. Gleichzeitig beschließt der Stadtrat der Stadt 
Schleiz die Widmung dieser Straße als sonstige öffentliche Stra-
ße (Anliegerstraße) und beauftragt den Bürgermeister, die Allge-
meinverfügung über die Widmung von Straßen der Stadt Schleiz 
zu erstellen und öffentlich bekanntzumachen. 
Abstimmung:   14 Zustimmungen
     5 Gegenstimmen

Beschluss-Nr.: 407-33/2023
Der Stadtrat der Stadt Schleiz bestätigt den vorliegenden aktu-
ellen Planungsstand für den Kinder- und Jugendstützpunkt in 
Schleiz und die Weiterverfolgung des Planungsprozesses mit den 
weiteren Leistungsphasen. Der Bürgermeister der Stadt Schleiz 
wird ermächtigt, das Vorhaben auch ohne Vorliegen einer schrift-
lichen Absichtserklärung des potenziellen Mieters bzw. dem 
Landkreis Saale-Orla umzusetzen. 
Abstimmung:   15 Zustimmungen
     4 Enthaltungen

Schleiz, 19.12.2023

Bias
Bürgermeister 
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1. Gemäß § 6 Abs. 1 Thüringer Straßengesetz (ThürStrG) vom 
07.05.1993 (GVBl. 1993, S. 273), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 07.12.2022 (GVBl. S. 489) in Verbindung mit § 4 
Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 01.12.2014 (GVBl. 2014, S. 685) zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10.05.2018 
(GVBl. S. 212, 223) und des Stadtratsbeschlusses 406-
33/2023 vom 19.12.2023 wird folgender Straßenabschnitt 
in der Gemarkung Oberböhmsdorf für den öffentlichen 
Verkehr gewidmet:

 Straßenname: Am Schleizer Dreieck
 (Gemarkung Oberböhmsdorf, Flur 4, Flurstücke 488/38)

 Die Lage der betreffenden Verkehrsfläche ist im beiliegen-
den Liegenschaftsauszug farblich gekennzeichnet.

2. Die unter Punkt 1. genannte Verkehrsfläche wird nach § 3 
Abs. 1 ThürStrG wie folgt eingestuft:
- ca. 720 m² Widmung als sonstige öffentliche Straße 

(Anliegerstraße) gem. § 3 Abs. 1 Nr. 4 ThürStrG

3. Die Widmung wird am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung wirksam.

4. Der Widmungsbeschluss und seine Begründung sowie der 
Lageplan können nach vorheriger Terminabsprache unter 
03663/4804-140 oder 03663/4804-146 in der Stadtverwal-
tung Schleiz, Bahnhofstraße 1, 07907 Schleiz eingesehen 
werden.

5. Rechtsbehelfsbelehrung
 Gegen diese Allgemeinverfügung kann binnen eines Mo-

nats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Stadtverwaltung Schleiz, Bahnhofstraße 1, 07907 
Schleiz Widerspruch erhoben werden.

Schleiz, 09.01.2024

Bias
Bürgermeister  -Siegel-

Allgemeinverfügung über die Widmung von Straßen  
in der Stadt Schleiz

ARCHIKART Software AG
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1. Gemäß § 6 Abs. 1 Thüringer Straßengesetz (ThürStrG) vom 
07.05.1993 (GVBl. 1993, S. 273), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 07.12.2022 (GVBl. S. 489) in Verbindung mit § 4 
Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 01.12.2014 (GVBl. 2014, S. 685) zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10.05.2018 
(GVBl. S. 212, 223) und des Stadtratsbeschlusses 405-
33/2023 vom 19.12.2023 wird folgender Straßenabschnitt 
in der Gemarkung Oberböhmsdorf für den öffentlichen 
Verkehr gewidmet:

 Straßenname: Arthur-Zschiegner-Weg
 (Gemarkung Oberböhmsdorf, Flur 4, Flurstücke 502/4, 

487/2, 488/1)

 Die Lage der betreffenden Verkehrsfläche ist im beiliegen-
den Liegenschaftsauszug farblich gekennzeichnet.

2. Die unter Punkt 1. genannte Verkehrsfläche wird nach § 3 
Abs. 1 ThürStrG wie folgt eingestuft:
- ca. 2.500 m² Widmung als Gemeindestraße ohne Be-

schränkung des Gemeingebrauches gem. § 3 Abs. 1 Nr. 
3 ThürStrG

3. Die Widmung wird am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung wirksam.

4. Der Widmungsbeschluss und seine Begründung sowie der 
Lageplan können nach vorheriger Terminabsprache unter 
03663/4804-140 oder 03663/4804-146 in der Stadtverwal-
tung Schleiz, Bahnhofstraße 1, 07907 Schleiz eingesehen 
werden.

5. Rechtsbehelfsbelehrung
 Gegen diese Allgemeinverfügung kann binnen eines Mo-

nats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Stadtverwaltung Schleiz, Bahnhofstraße 1, 07907 
Schleiz Widerspruch erhoben werden.

Schleiz, 09.01.2024

Bias
Bürgermeister  -Siegel-

Allgemeinverfügung über die Widmung von Straßen  
in der Stadt Schleiz

ARCHIKART Software AG
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THÜRINGER
TIERSEUCHENKASSE

Anstalt des 
öffentlichen Rechts

Satzung der Thüringer 
Tierseuchenkasse  

über die Erhebung von Tierseuchen-
kassenbeiträgen für das Jahr 2024

Aufgrund des § 8 Abs. 1, § 12 Satz 1 Nr. 1, § 17 Abs.1 Satz 3 und 
4 und Abs. 2 sowie § 18 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 1 und 
Abs. 4 des Thüringer Tiergesundheitsgesetzes (ThürTier-GesG) 
in der Fassung vom 30. März 2010 (GVBl. S. 89), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GVBl. S. 236), hat 
der Verwaltungsrat der Tierseuchenkasse am 20. Oktober 2023 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1

(1) Zur Erhebung der Tierseuchenkassenbeiträge für das Jahr 
2024 werden die Beitragssätze für die einzelnen Tierarten wie 
folgt festgesetzt:

1. Pferde, Esel, Maultiere und 
Maulesel  je Tier 4,20 Euro

2. Rinder einschließlich Bisons, Wisente und 
Wasserbüffel
2.1 Rinder bis 24 Monate  je Tier 6,00 Euro 
2.2 Rinder über 24 Monate je Tier 6,50 Euro
Absatz 4 bleibt unberührt 
  
3. Schafe und Ziegen 
3.1 Schafe bis einschl. 9 Monate je Tier 0,10 Euro 
3.2 Schafe 10 bis einschl. 18 Monate je Tier 1,00 Euro
3.3 Schafe ab 19 Monate je Tier 1,00 Euro
3.4 Ziegen bis einschl. 9 Monate je Tier 2,30 Euro 
3.5 Ziegen 10 bis einschl. 18 Monate je Tier 2,30 Euro
3.6 Ziegen ab 19 Monate je Tier 2,30 Euro
  
4. Schweine 
4.1 Zuchtsauen nach erster Belegung
4.1.1 weniger als 20 Sauen je Tier 1,20 Euro
4.1.2 20 und mehr Sauen je Tier 2,00 Euro
4.2 Ferkel bis einschl. 30 kg 
4.2.1 bei weniger als 20 Sauen nach 
 erster Belegung je Tier 0,60 Euro
4.2.2 bei 20 und mehr Sauen nach 
 erster Belegung je Tier 0,75 Euro
4.3 sonstige Zucht- und Mastschweine über 30 kg
4.3.1 weniger als 50 Schweine je Tier 0,90 Euro
4.3.2 50 und mehr Schweine je Tier 1,20 Euro
Die Absätze 5 und 6 bleiben unberührt. 
  
5. Bienenvölker je Volk 1,00 Euro
  
6. Geflügel

6.1 Legehennen über 18 Wochen
und Hähne je Tier 0,07 Euro
6.2 Junghennen bis 18 Wochen,
einschließlich Küken je Tier 0,03 Euro
6.3 Mastgeflügel (Broiler) 
 einschließlich Küken je Tier 0,03 Euro
6.4 Enten, Gänse und Truthühner 
 einschließlich Küken je Tier 0,20 Euro

7. Tierbestände von  vier v. H. der umgesetzten Tiere
 Viehhändlern des Vorjahres (nach § 2 Abs. 7)
8. Der Mindestbeitrag beträgt für 
 jeden beitragspflichtigen 
 Tierhalter insgesamt  18,00 Euro 

Für Fische, Gehegewild und Hummeln werden für 2024 keine 
Beiträge erhoben.

(2) Als Tierbestände im Sinne dieser Satzung sind alle Tiere 
einer Art anzusehen, die räumlich zusammengehalten oder 
gemeinsam versorgt werden. Tierhalter ist nach § 2 Nr. 18 des 
Tiergesundheitsgesetzes in der Fassung vom 21. November 
2018 (BGBl. I S. 1938), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2852), derjenige, der 
ein Tier besitzt. Sofern der unmittelbare Besitzer des Tieres 
nicht der Eigentümer ist, gelten die Regelungen dieser Satzung 
für den Eigentümer.

(3) Dem Bund oder einem Land gehörende Tiere und Schlacht-
vieh, das Viehhöfen oder Schlachtstätten zugeführt wurde, 
unterliegen nicht der Beitragspflicht. 

(4) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2.2 wird für Halter 
von Rindern im Alter über 24 Monate je Tier um 1,50 Euro er-
mäßigt, wenn der Tierhalter am „Programm zur Bekämpfung 
der Paratuberkulose in Rinderbeständen in Thüringen“ vom 28. 
November 2022 (ThürStAnz Nr. 51/2022 S. 1590) teilnimmt und 
im Vorjahr die Untersuchungen nach Nummer 2.2 oder 4 des 
Programms durchführte und die nach den Nummern 3 und 5 
des Programms festgelegten Maßnahmen zur Biosicherheit des 
Tierbestandes und zum Tierverkehr eingehalten hat. 

(5) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2 und 4.2.2 
wird je Tier um 20 % ermäßigt, wenn der Tierhalter am „Pro-
gramm zur Förderung der Tiergesundheit in den Schweinebe-
ständen in Thüringen vom 22. November 2019 (ThürStAnz Nr. 
50/2019 S. 2158), Modul 2.2 Schutz der Schweinebestände vor 
Infektionen mit Viren des Porcinen Reproduktiven und Respira-
torischen Syndroms (PRRS)“, teilnimmt und im Vorjahr die hier 
festgelegten Untersuchungen mit ausschließlich negativen Er-
gebnissen durchgeführt hat und die nach Buchstabe c des Pro-
grammmoduls festgelegten Maßnahmen zur Biosicherheit des 
Tierbestandes eingehalten hat. 

(6) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2, 4.2.2 und 
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4.3.2 wird je Tier um 20 % ermäßigt, wenn: 
1. der Endmastbetrieb gemäß der Schweine-Salmonellen-

Verordnung oder jede seiner Betriebsabteilungen im 
Ergebnis der Untersuchungen des Vorjahres gemäß dieser 
Verordnung in die Kategorie I eingestuft worden ist oder

2. der Betrieb mit 20 oder mehr gemeldeten Sauen 
oder der spezialisierte Ferkelaufzuchtbetrieb gemäß 
dem „Programm zur Salmonellenüberwachung in 
Schweinebeständen in Thüringen“ vom 28. November 
2022 (ThürStAnz Nr. 51/2022 S. 1581) als „Salmonellen 
überwacht“ gilt und im Vorjahr auf der Basis einer für 
den Bestand repräsentativen Stichprobe in Kategorie I 
eingestuft worden ist. 

(7) Die Ermäßigungen nach den Absätzen 5 und 6 können ku-
mulativ gewährt werden.  

(8) Die vom Tiergesundheitsdienst erstellten Nachweise zur 
Einhaltung der Bedingungen nach den Absätzen 4 und 5 sowie 
die Einstufung nach Absatz 6 Nr. 1 oder die Bescheinigung 
nach Nummer 2.4 des in Absatz 6 Nr. 2 genannten Programms 
sind der Tierseuchenkasse durch den Tierhalter bis zum 29. 
Februar 2024 schriftlich oder elektronisch vorzulegen. Fällt ein 
Betrieb unter Absatz 6 Nr. 1 und 2 (gemischter Betrieb) gilt der 
ermäßigte Beitragssatz, soweit jeweils das Vorliegen der Vo-
raussetzungen nach Absatz 6 Nr. 1 und 2 entsprechend den 
Bestimmungen des Absatzes 6 nachgewiesen wird. 

§ 2

(1) Für die Berechnung der Beiträge für Pferde, Esel, Maultiere, 
Maulesel, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine und Geflügel ist die 
Zahl der am 3. Januar 2024 vorhandenen Tiere (Stichtag für die 
amtliche Erhebung gemäß § 18 Abs.1 Satz 1 ThürTierGesG), bei 
Bienen die Anzahl der im Herbst des Vorjahres eingewinterten 
Bienenvölker maßgebend. 

(2) Der Tierhalter hat der Tierseuchenkasse entsprechend der 
Kategorien gemäß § 1 Abs. 1 unter Verwendung des amtlichen 
Erhebungsvordruckes (Meldebogen) spätestens 14 Tage nach 
dem Stichtag seinen Namen sowie die Anschrift mitzuteilen und 
die Art und die Zahl sowie den Standort der bei ihm am Stichtag 
vorhandenen Tiere, bei Bienenvölkern die Anzahl der im Herbst 
2023 eingewinterten Bienenvölker oder gegebenenfalls die 
Aufgabe der Tierhaltung (auch vorübergehend) schriftlich oder 
im elektronischen Meldeverfahren auf der Website der Thürin-
ger Tierseuchenkasse zu melden. Für die Teilnahme am elekt-
ronischen Meldeverfahren ist die Angabe und Authentifizierung 
einer E-Mail-Adresse erforderlich. Für jede registrierpflichtige 
Tierhaltung mit entsprechender Registriernummer ist eine 
eigene schriftliche oder elektronische Meldung abzugeben.

(3) Wird ein Tierbestand nach dem Stichtag neu gegründet oder 
werden Tiere einer am Stichtag nicht vorhandenen Tierart in 
einem Bestand neu aufgenommen, sind diese unverzüglich der 
Tierseuchenkasse schriftlich oder elektronisch nachzumelden. 
Dies gilt auch, wenn sich bei einer gehaltenen Tierart nach 
dem Stichtag die Zahl der Tiere (mit Ausnahme der im Bestand 
nachgeborenen Tiere) um mehr als zehn v. H. oder um mehr als 
20 Tiere, bei Geflügel um mehr als 1.000 Tiere, erhöht. Für die 
nachzumeldenden Tiere erhebt die Tierseuchenkasse Beiträge 
nach § 1. 

(4) Keine zusätzlichen Beiträge werden erhoben, wenn ein 
gemeldeter Tierbestand im Rahmen der Erbfolge oder Rechts-
nachfolge insgesamt auf einen neuen Tierhalter übergeht und 
in denselben Stallungen weitergeführt wird. Für Tiere, die nur 
vorübergehend saisonal in Thüringen gehalten werden, kann 
auf schriftlichen Antrag des Tierhalters von einer Beitragsveran-
lagung abgesehen werden, wenn für diese Tiere der Tierhalter 
seiner Melde- und Beitragsverpflichtung zu einer anderen Tier-
seuchenkasse im Geltungsbereich des Tiergesundheitsgeset-
zes für das Jahr 2024 nachgekommen ist. Der Antragstellende 
hat die Voraussetzungen für die Befreiung nachzuweisen. Die 
Meldeverpflichtung für die Tiere nach Satz 2 gegenüber der 
Thüringer Tierseuchenkasse bleibt davon unberührt. Im Fall 
einer Befreiung nach Satz 2 besteht für die betreffenden Tiere 
und deren Nachzucht grundsätzlich kein Anspruch auf Gewäh-
rung von Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse. Im Einzel-
fall kann die Tierseuchenkasse hiervon eine Ausnahme zulas-
sen.

(5) Tierhalter, die bis zum 29. Februar 2024 keinen amtlichen 
Erhebungsvordruck zur Verfügung gestellt bekommen haben, 
sind verpflichtet, ihren meldepflichtigen Tierbestand bis zum 31. 
März 2024 der Tierseuchenkasse schriftlich oder elektronisch 
zu melden. 

(6) Hat ein Tierhalter der Tierseuchenkasse, die der Meldepflicht 
unterliegenden Tiere für das Beitragsjahr innerhalb der jeweils 
maßgeblichen Fristen nach den Absätzen 2, 3 oder 5 nicht oder 
nicht vollständig gemeldet, kann die Tierseuchenkasse auf der 
Grundlage des § 35 ThürTierGesG die amtlich anderweitig er-
mittelten Daten zu diesen Tieren zum Zwecke der Beitragserhe-
bung nutzen.

(7) Viehhändler haben die Zahl der im Vorjahr umgesetzten 
Pferde, Esel, Maultiere, Maulesel, Rinder, Schweine, Schafe 
und des umgesetzten Geflügels bis zum 1. Februar 2024 zu 
melden. Im Übrigen gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend. 
Viehhändler im Sinne der Beitragssatzung sind natürliche oder 
juristische Personen, die 
1. mit Tieren nach Satz 1 gewerbsmäßig Handel treiben und 
2. Tierhändlerställe unterhalten oder falls dies nicht zutrifft, 

diese Tiere nach Erwerb im Eigenbesitz haben.
 

§ 3

Die Beiträge werden gemäß § 7 Abs. 3 ThürTierGesG durch die 
Tierseuchenkasse von den Tierhaltern erhoben. Die Beiträge 
nach § 2 Abs. 1 werden 30 Tage, die Beiträge nach § 2 Abs. 3, 5 
und 7 werden 14 Tage nach Bekanntgabe des Beitragsbeschei-
des in voller Höhe fällig. Sofern aus Nachmeldungen nach § 2 
Abs. 3 Beiträge resultieren, durch die der bereits entrichtete 
Mindestbeitrag nicht überschritten wird, wird kein gesonderter 
Beitragsbescheid erstellt. Eine anteilige Rückerstattung von Bei-
trägen bei Minderung des Bestandes erfolgt nicht.

§ 4

(1) Für Tierhalter, die schuldhaft 
1.  bei den vorgeschriebenen Erhebungen nach § 2 einen Tier-

bestand nicht oder verspätet angeben, eine zu geringe 
Tierzahl angeben oder sonstige fehlerhafte Angaben 
machen oder

2.  ihre Beitragspflicht nicht erfüllen, insbesondere die 
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Beiträge nicht rechtzeitig oder nicht vollständig bezahlen, 
entfällt gemäß § 18 Abs. 3 und 4 TierGesG der Anspruch auf 
Entschädigung und Erstattung der Kosten nach § 16 Abs. 4 
Satz 2 TierGesG. Entsprechendes gilt für die Leistungen der 
Tierseuchenkasse nach § 20 und § 21 ThürTierGesG. § 18 
Abs. 1 und 2 TierGesG bleibt unberührt. 

(2) Eine Inanspruchnahme von Leistungen der Tierseuchenkas-
se kann erst erfolgen, wenn der Tierhalter die der Tierseuchen-
kasse im Zusammenhang mit der jährlichen amtlichen Erhebung 
nach § 18 Abs. 1 und 2 ThürTierGesG oder der Beitragserhebung 
nach § 17 Abs. 1 ThürTierGesG gegebenenfalls aus Vorjahren 
geschuldeten rückständigen Beträge (Mahngebühren, Ausla-
gen, Säumniszuschläge) beglichen hat.

(3) Die Tierseuchenkasse kann von Absatz 1 Satz 2 in Bezug auf 
Schadensfälle und damit verbundene Beihilfeanträge, die vor 
der nach § 2 Abs. 2, 5 oder 7 maßgeblichen Meldefrist oder vor 
dem nach § 3 maßgeblichen Fälligkeitsdatum gestellt wurden, 
absehen, wenn der Melde- oder Beitragspflicht im Veranla-
gungszeitraum noch entsprochen wird.

§ 5

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten 
jeweils für alle Geschlechter.

§ 6

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 

Die vom Verwaltungsrat der Thüringer Tierseuchenkasse 
am 20. Oktober 2023 beschlossene Satzung der Thüringer  
Tierseuchenkasse über die Erhebung von Tierseuchenkassen-
beiträgen für das Jahr 2024 wurde in vorstehender Fassung 
mit Schreiben des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie vom 2. November 2023 gemäß  
§ 8 Abs. 2 und § 12 Satz 2 i. V. m. § 12 Satz 1 Nr. 1 ThürTier-GesG 
genehmigt.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Jena, 7. November 2023

Prof. Dr. Karsten Donat
Geschäftsführer der Thüringer Tierseuchenkasse

ENDE DER AMTLICHEN MITTEILUNGEN

Amtlicher Teil vom 25. Januar 2024

Hundekotbeutel-Spender
Hundehalter, Spazier- und Fußgänger kennen das Problem 
sicherlich zu Genüge. Da will der Vierbeiner sein „Geschäft“ 
erledigen und was passiert dann? Idealerweise greifen Frau-
chen oder Herrchen zum Hundekotbeutel und entfernen die 
Häufchen. Die meisten Hundehalter sind sehr vernünftig und 
entfernen die Hinterlassenschaften. Aber leider gibt es immer 
wieder Ausnahmen, die die Hinterlassenschaften einfach liegen 
lassen und ihrer Pflicht zur Beseitigung und Entsorgung nicht 
nachkommen. Darüber ärgern sich natürlich Anwohner, Spa-
zier- und Fußgänger aber auch die Hundehalter, die sich ver-
nünftig verhalten. Weil dann einfach alle Hundehalter pauschal 
über einen Kamm geschoren werden und ein Fehlverhalten 
ein schlechtes Licht auf sie wirft. Vermehrt ist zu beobachten, 
dass die Hundekotbeutel geplündert und missbraucht wer-
den. Zunehmend werden die Hundekotbeutel für den privaten 
Hausmüll verwendet und dann auch noch illegalerweise in den 
öffentlichen Papierkörben entsorgt. Dieses Fehlverhalten ist 
natürlich für alle Bürgerinnen und Bürger sehr ärgerlich, da hier 
zusätzliche finanzielle Mittel benötigt werden.
Die Bereitstellung von Hundekotbeutel-Spendern ist keine 
Pflichtaufgabe der Stadt Schleiz. Dennoch sind 6 Spender an 
folgenden Standorten aufgestellt: Bürgerteich, Karl-Liebknecht-
Platz, Schloss-park, Goethestraße, Jahnturnhalle, Austeg - Rad-
weg, Burgk Parkplatz und Fußweg zum Schloss. Von den Mit-
arbeitern des Bauhofes werden leere Spender im Rahmen der 
Mülltour wieder aufgefüllt. In den vergangenen Jahren wurden 
durchschnittlich 10.000 Beutel pro Jahr benötigt. Bis Novem-
ber 2023 sind es in diesem Jahr schon 15.000 Stück. Die Kosten 
für die Kotbeutel belaufen sich auf rund 100 € pro 1.000 Stück. 
Hinzu kommen noch die Kosten für die Befüllung der Hunde-
kotbeutel-Spender, die Leerung der Kotbehälter und die Ent-
sorgung. 

Auszug aus: 

Ordnungsbehördliche Verordnung
über die Abwehr von Gefahren der 

Stadt Schleiz vom 16.12.2020
§ 13 Tierhaltung

(1) Tiere dürfen nur so gehalten werden, dass die Allgemeinheit 
nicht gefährdet oder belästigt wird.
(2) Hunde dürfen in öffentlichen Anlagen sowie auf öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen der Stadt Schleiz und der Ortsteile 
im bebauten Bereich nur angeleint mitgeführt werden. Es ist 
untersagt, Hunde in öffentlichen Brunnen oder Planschbecken 
baden zu lassen.
(3) Verunreinigungen von Straßen und öffentlichen Anlagen 
durch Hunde (Hundekot) sind vom Halter oder mit der Führung 
oder Haltung von Tieren Beauftragten zu beseitigen, um eine 
Gesundheitsgefährdung von Mensch und Tier auszuschließen. 
Hundehalter oder mit der Führung oder Haltung von Tieren Be-
auftragte sind verpflichtet, entsprechende Tüten oder Vorrich-
tungen zur Beseitigung des Hundekots mitzuführen.
(4) Die Straßenreinigungspflicht der Grundstückseigentümer 
wird durch Abs. 3 nicht berührt.

Im Sinne der Hygiene, Sauberkeit und Ordnung bittet die Stadt-
verwaltung, die kostenfreien Hundekotbeutel für die Entsor-
gung der Häufchen zu verwenden und nicht für andere Zwecke 
zu missbrauchen.
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nen „Tag der Vereine“ beinhalten. Hier haben örtliche Vereine die 
Möglichkeit, sich kostenfrei mit einem Stand, einer Attraktion oder 
Mitmachangeboten zu präsentieren und auf ihre Vereinsarbeit, 
Veranstaltungen und Projekte aufmerksam zu machen. Zusätz-
lich werden die Vereine durch den Moderator der Veranstaltung 
in kurzen Talks vorgestellt. Alle Vereine der Stadt Schleiz und ihrer 
Ortsteile erhalten in den kommenden Wochen detailliertere In-
formationen. Der Eintritt ist selbstverständlich wieder für alle Be-
sucher kostenfrei. Weitere Informationen sowie der Anmeldelink 
sind auf www.schleiz.de zu finden.

Anmeldung für 13. Schleizer Dreieck Jedermann gestartet
Am 14. Juli 2024 werden hun-
derte Radfahrer aus ganz 
Deutschland auf dem Schleizer 
Dreieck erwartet. An diesem 
Tag findet die 13. Auflage des 
Schleizer Dreieck Jedermann 
auf Deutschlands ältester Na-

turrennstrecke statt. Wie bereits in den vergangenen Jahren er-
warten die Teilnehmer der verschiedenen Altersklassen ein Mix 
aus knackigen Anstiegen und kurzen, aber rasanten Abfahrten. 
Außerdem gibt es einen wunderbaren Blick über die Stadt und die 
Region sowie das besondere Flair der ältesten Naturrennstrecke 
Deutschlands. Ein attraktives Rahmenprogramm und eine gute 
Infrastruktur sowie eine professionelle Organisation und Durch-
führung auf und neben der Strecke runden das Angebot ab.
In diesem Jahr wird erneut über drei unterschiedliche Renndis-
tanzen gefahren: 38, 76 und 121,6 Kilometer. Teilnehmer der bei-
den längeren Strecken können wertvolle Punkte im German Cyc-
ling Cup sammeln, zu dem das Schleizer Dreieck Jedermann seit 
Jahren gehört. Der Anmeldeschluss ist der 11. Juli 2024. Wer sich 
jedoch bis zum 31. Januar verbindlich über das Anmeldetool im 
Internet anmeldet, spart im Vergleich zu einer späteren Einschrei-
bung bis zu 17,50 Euro.
Auch im Jahr 2024 besteht erneut die Möglichkeit, sich als Team, 
Verein oder Gruppe anzumelden. Hierfür werden mindestens vier 
Fahrer oder Fahrerinnen benötigt. Alle Teilnehmer über alle Dis-
tanzen müssen das 16. Lebensjahr vollendet haben. Von der Teil-
nahme ausgeschlossen sind Mitglieder einer bei der UCI gemel-
deten Sportgruppe. Bezüglich der Teilnahme lizensierter Sportler 
anderer Verbände behält sich der Veranstalter eine Einzelfallprü-
fung vor. Das Rahmenprogramm soll in diesem Jahr neben der 
traditionellen Pastaparty am Vorabend der Rennen vor allem ei-

Bist du bereit für deine ganz persönliche Herausforderung als Teilnehmer 
beim 13. Schleizer Dreieck Jedermann? Die erste Anmeldephase läuft und bis 
zum 31. Januar spart jeder bis zu 17,50 Euro im Vergleich zu einer späteren 
Einschreibung. Foto: Sportograf
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Am 22. August 1811 erschien ein Mandat für sämtliche Lande 
jüngerer Linie, nach dem der Eigentümer eines Hundes jährlich 
1 Taler Abgaben zu zahlen hatte. Davon befreit waren die Revier-
förster, Forstbedienstete, Jägerburschen und Jagdberechtigte 
wegen aller Jagdhunde, die Schäfer und Hirten wegen der zum 
Hüten benötigten Hunde. Außerdem waren steuerfrei die Ket-
tenhunde der Hausbesitzer in den Dörfern, Marktflecken und 
Gärten außerhalb der Ringmauern, ein Hund des Fleischers, 
des Landgerichtsfron, des Flurschützen und des Zuchtmeisters. 
Auch die vom Scharfrichter gehaltenen herrschaftlichen Hunde 
waren abgabenfrei. Die Hundesteuer wurde halbjährlich vom 
Steuer-Einnehmer eingezogen, wofür er eine Entschädigung 
von 1 Groschen für den Taler erhielt. Dafür hatte er jedoch 
auch ein genaues Verzeichnis aller vorhandenen Hunde auf-
zustellen und jeden eine Nummer zu geben. Am Schluss eines 
jeden Jahres wurden die Einnahmen an eine von der Herrschaft 
bestimmte milde Anstalt abgeführt. Jeder Hundebesitzer muss-
te innerhalb 8 Tagen seinen Hund anmelden und für ihn die 
Blechmarke lösen, die zwei Groschen kostete und nur für den 
Lösungsort galt. Auf dieser Blechmarke, die dem Hunde umge-
hängt werden musste, stand außer dem Orte noch die Num-
mer, unter der der Hund ins Verzeichnis eingetragen war. Bei 
Verlust der Blechmarke musste eine neue gelöst, auch neu ge-
borene Tiere mussten spätestens binnen drei Wochen nach der 
Geburt angemeldet werden. Eine Umgehung der Anmeldung 
wurde mit 2 Taler Strafe geahndet, wovon der Angeber die Hälf-

Fundstück aus dem Stadtarchiv Schleiz
Hundesteuer im Reussenland 

te erhielt. Außerdem musste die Abgabe auf die verschwiegene 
Zeit doppelt nachgezahlt werden. Alle Hundebesitzer, die ihre 
Abgabe innerhalb 14 Tagen nach dem 1. April und 1. Oktober 
nicht bezahlten, wurden in ein Restantenverzeichnis gebracht, 
das dem Nachrichter übergeben wurde. Dieser konnte dann 
jeden nicht versteuerten Hund wegnehmen. Wurde in den 
nächsten 8 Tagen die Steuer bezahlt, so konnte der Hund gegen 
Entrichtung des Futtergeldes und einer Fanggebühr von 6 Gro-
schen eingelöst werden, sonst war der Nachrichter verpflichtet, 
den Hund „wegzuschaffen oder totzuschlagen“. Ebenso konnte 
er alle frei umherlaufenden Hunde einfangen. Waren sie mit 
einer Blechmarke versehen, so konnte der Eigentümer seinen 
Liebling in den ersten 4 Tagen gegen Entrichtung von 12 Gro-
schen Fanggebühr und täglich 1 Groschen Futtergeld wieder-
erhalten. Erfolgte die Zahlung nicht innerhalb 4 Tagen, so war 
„der Hund dem Nachrichter verfallen“. „Ist ein eingefangener 
Hund aber mit keinem Blechzeichen versehen, so hat der Nach-
richter solchen nach 4 Tagen ohne weiteres totzuschlagen“, d.h. 
wenn sich der Eigentümer nicht meldete, der dann aber in dop-
pelte Strafe verfiel. Eingefangene Hunde von Fremden wurden 
nur gegen Entrichtung des Futtergeldes wieder herausgegeben. 
Den Hundeliebhabern wurde also das Halten ihrer Lieblinge vor 
100 Jahren bedeutend schwerer gemacht als heute.         

Gefunden im Stadtarchiv Schleiz in „Reussischer Erzähler“ 
14. September 1911 von Ingo Möckel

Foto: Schwabe Kind, Schleiz fotografiert von Hofphotograph Heinrich Körner
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STELLENANGEBOTE

Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft ruft 
gemeinsam mit den Ländern und Verbänden zum Wettbewerb 
„Unser Dorf hat Zukunft“ auf. 

1. Was sind die Ziele? 
Gesucht werden Dörfer, die sich als Gemeinschaft dafür 
einsetzen wollen, dass ihr Ort attraktiv und lebenswert ist und 
bleibt. 

2. Teilnahmebedingungen - Wer darf mitmachen?
Teilnahmeberechtigt sind räumlich geschlossene Gemeinden 
oder Gemeindeteile mit überwiegend dörflichem Charakter 
mit bis zu 3.000 Einwohnern sowie Gemeinschaften von 
benachbarten Dörfern. Dabei sind Anmeldungen von Vereinen, 
Initiativen oder Gemeindevertretungen möglich. Eine Gemeinde 
kann mit mehreren Ortsteilen im Wettbewerb vertreten sein.

3. Durchführung und Termine
Träger des Wettbewerbs ist das Thüringer Ministerium für 
Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL). Anmeldungen zum 
Regionalwettbewerb erfolgen bis zum 31.03.2024 bei der 
jeweils zuständigen Zweigstelle des Thüringer Landesamtes 
für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR). Die 
Regionalwettbewerbe werden bis Juli 2024 abgeschlossen. 

Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
28. Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ Ausschreibung 2024 – 2025

4. Auszeichnungen und Preisgelder
Den Siegern und Teilnehmern am Regional- und 
Landeswettbewerb werden Auszeichnungen verliehen. 
5. Was wird bewertet?
Die Leistungen der Dörfer werden vor dem Hintergrund 
ihrer jeweiligen Ausgangslage und der Möglichkeiten der 
Einflussnahme der Dorfgemeinschaft bewertet. Dabei werden 
folgende Bewertungsbereiche betrachtet:

• Entwicklungskonzepte, wirtschaftliche Initiativen, 
Beiträge zur Verbesserung der Infrastruktur. 

• Soziale und kulturelle Aktivitäten. 
• Baugestaltung, Natur & Umwelt. 

Zusätzlich zu diesen Fachbewertungsbereichen wird der 
Gesamteindruck und das Engagement der Dorfgemeinschaft 
beurteilt.

6. Ansprechpartner 
Fragen zu den drei Regionalwettbewerben können an 
die jeweiligen Zweigstellen des Thüringer Landesamt für 
Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) in Gera, Gotha 
und Meiningen gerichtet werden. 
Nähere Informationen insbesondere zu den jeweiligen 
Ansprechpartnern und das Anmeldeformular finden Sie unter:
https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unsere-
themen/laendlicher-raum



Seite 12 Schleizer AnzeigerAmts- und Mitteilungsblatt der Stadt Schleiz

SCHLEIZER WOHNUNGSMARKT
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SCHLEIZER WOHNUNGSMARKT
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FIRMEN ABC

Spende für die Kochakademie für 
Kinder und Jugendliche überreicht

Foto: Stadtverwaltung Schleiz

Die Stadt Schleiz bedankt sich beim Steuerbüro Freund & Part-
ner GmbH, Steuerberatungsgesellschaft Niederlassung Schleiz 
für eine Spende in Höhe von 500,- €.
Die Spende wird zweckgebunden für die weitere Durchführung 
der bereits einmal stattgefundenen Kochakademie für Kinder 
und Jugendliche verwendet.
Nachträglich bedanken wir uns auch für die Spende i.H.v. 500 €  
der Kreissparkasse Saale-Orla für die Durchführung der  
1. Kochakademie.

Wer freut sich nicht über schön gestaltete Bücher? Prächtige Son-
derausgaben, insbesondere von Klassikern, gibt es schon länger. 
Aber nicht nur Klassiker erscheinen in neuem Gewand. Auch 
immer mehr Erstausgaben und Bestseller werden als Schmuck-
ausgaben herausgegeben. Diese sind aktuell äußerst beliebt bei 
Lesern. Zahlreiche Verlage haben in den letzten Jahren Sonder-
ausgaben von populären Geschichten in einer neuen Aufma-
chung publiziert. Die Bücher glitzern, fühlen sich wie Samt an und 
manchmal leuchten sie sogar im Dunkeln. Einen goldenen Dra-
chen bekommen Leser, wenn sie „Iron Flame“, den neuen Band 
von „Flammengeküsst“, der Drachenreiter-Reihe von Rebecca 
Yarros ausleihen. Neben aufwendig gestaltetem Schutzumschlag 
und Einband beeindruckt das Buch mit einer auffälligen Grafik auf 
dem Buchschnitt. Und dazu ist es ein lesenswerter romantischer 
Phantasie-Roman…
Ja, neuerdings werden Bücher gern mal mit dem Buchschnitt 
nach vorne ins Regal gestellt (natürlich nicht in der Bibliothek), 
weil dieser immer öfter selbst ein kleines Kunstwerk ist. Aber das 
Besondere an den Schmuckausgaben sind nicht nur die wunder-
schön illustrierten Einbände, sondern auch zahlreiche Illustratio-
nen im Buch selbst. Kinder und auch erwachsene Leser können 
eindrucksvolle Illustrationen zu ihren Lieblingsbüchern genießen. 
Besuchen Sie Ihre Stadtbibliothek „Dr. Konrad Duden“ und sehen 
Sie selbst, welche tollen Schmuckausgaben dort zu finden sind.

Foto: Stadtverwaltung Schleiz

Themenmonat in der Stadtbibliothek Schleiz: 
Schmuckausgaben
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STELLENANGEBOTE Bildervortrag: Peru – mit dem 
Kondor auf den Spuren der alten 

Inka am 23. Februar
Willkommen zu einem faszinierenden ca. zweistündigen 
Bilderreisevortrag „Peru- Perle der Anden“. In diesem Kurs 
laden wir Sie zu einer virtuellen Entdeckungsreise durch 
das atemberaubende Land Peru und seinen Schätzen ein. 
Tauchen Sie ein in eine atemberaubende Landschaft und die 
faszinierende Geschichte dieses südamerikanischen Juwels. 
Der Vortrag eignet sich für alle Interessierten, die eine solche 
Reise planen oder von den Ländern, Umwelt und Gesellschaften 
Lateinamerikas fasziniert sind.

Der Vortrag beinhaltet eine 
umfangreiche Präsentation 
privater Bilder, Videos und 
persönlichen Geschichten 
und Erfahrungsberichte. 
Es besteht zudem die 
Möglichkeit, Fragen zu 
stellen und sich mit anderen 
Reiselustigen und dem 
Dozenten Marco Funke 
auszutauschen. 
Die Teilnahme am Vortrag 

ist nach Anmeldung bis zum 16. Februar 2023 möglich. Die Kosten 
betragen 11,00 EUR pro Person. Eine verbindliche Anmeldung 
kann telefonisch unter Tel.: 03663/4248282 oder online über die 
Website der VHS unter www.vhs-sok.de vorgenommen werden.
Veranstaltungsort: Stadtbibliothek „Dr. Konrad Duden“ Schleiz
Termin: 23. Februar, 18:00 Uhr

Foto: Marco Funke
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VERANSTALTUNGSKALENDER FEBRUAR 2024
Datum Zeit Veranstaltung Veranstaltungsort Veranstalter

01.02. 09:15 Ausflug nach Moßbach Behindertenverband Saale-Orla-Kreis 
e.V.

03.02. 10:00 "Entspannung Pur" - Entspannungs-/
Achtsamkeitsworkshop

Schleiz, Begegnungsstätte 
des Behindertenverband 
Saale-Orla-Kreis e.V.

Volkshochschule Saale-Orla-Kreis

03.02. 18:00 63. Handwerkerfasching CCH Schleiz Oettersdorf Kulturhaus CCH Schleiz

04.02. 14:00 63. Handwerkerfasching CCH Schleiz Oettersdorf Kulturhaus CCH Schleiz

06.02. 10:00 Stilltreff (5€) -Offene Austauschrunde 
für ALLE Mütter mit Babys

Schleiz, Praxis für Stillbera-
tung, Rudolf-Breitscheid-Str. 
6a

Maria-Dorothea Meyer

06.02. 14:00 Vortrag: Ernährung mit Dr. Frank Schleiz, Begegnungsstätte 
Ellisenstraße AWO Ortsverein Schleiz

08.02. 09:15 Frühstückstreffen
Schleiz, Begegnungsstätte 
des Behindertenverband 
Saale-Orla-Kreis e.V.

Behindertenverband Saale-Orla-Kreis 
e.V.

08.02. 19:30 Sprache und Religion; Referent: Herr 
Pfarrer Scheibe-Winterberg Schleiz, das KONRAD Geschichts- und Heimatverein zu 

Schleiz e.V

10.02. 19:33 1. Galaabend Schleiz, Jahnturnhalle SKC e.V.

11.02. 14:00 Kinderfasching Schleiz, Jahnturnhalle SKC e.V.

13.02. 14:00 altersgerechter Sport für Senioren Schleiz, Begegnungsstätte 
Ellisenstraße AWO Ortsverein Schleiz

15.02. 09:15 Rommé und Gesellschaftsspiele
Schleiz, Begegnungsstätte 
des Behindertenverband 
Saale-Orla-Kreis e.V.

Behindertenverband Saale-Orla-Kreis 
e.V.

16.02. 19:33 Weiberfasching Schleiz, Jahnturnhalle SKC e.V.

17.02. 19:30 Abendveranstaltung Schleiz, Saal der „Agrar 
GmbH“ Oberböhmsdorf Oberböhmsdorfer Carnevals Club

17.02. 19:33 2. Galaabend Schleiz, Jahnturnhalle SKC e.V.

17.02. 20:10 1. Galaabend Schleiz, ALTEC Metalltechnik 
Crispendorf Faschingsclub Crispendorf e.V.

18.02. 14:00 Kinderfasching Schleiz, ALTEC Metalltechnik 
Crispendorf Faschingsclub Crispendorf e.V.

18.02. 15:00 Kinderfasching Schleiz, Saal der „Agrar 
GmbH“ Oberböhmsdorf Oberböhmsdorfer Carnevals Club

20.02. 10:00 Workshop „Schlaf, Kindlein schlaf -vom 
Ein- und Durchschlafen“ (15€)

Schleiz, Praxis für Stillbera-
tung, Rudolf-Breitscheid-Str. 
6a

Maria-Dorothea Meyer

20.02. 14:00 Urlaubsbericht - Sri Lanka Schleiz, Begegnungsstätte 
Ellisenstraße AWO Ortsverein Schleiz

22.02. 09:15 Vortrag – Historisches rund um Schleiz
Schleiz, Begegnungsstätte 
des Behindertenverband 
Saale-Orla-Kreis e.V.

Behindertenverband Saale-Orla-Kreis 
e.V.

23.02. 18:00 Bilderreisevortrag "Peru- Perle der 
Anden"

Schleiz, Stadtbibliothek „Dr. 
Konrad Duden“ Schleiz Volkshochschule Saale-Orla-Kreis

24.02. 09:00 Schnuppertag Schleiz, Gymnasium „Dr. 
Konrad Duden“ Gymnasium „Dr. Konrad Duden“

24.02. 20:10 2. Galaabend Schleiz, ALTEC Metalltechnik 
Crispendorf Faschingsclub Crispendorf e.V.

27.02. 10:00 Stilltreff (5€) -Offene Austauschrunde 
für ALLE Mütter mit Babys

Schleiz, Praxis für Stillbera-
tung, Rudolf-Breitscheid-Str. 
6a

Maria-Dorothea Meyer

27.02. 14:00 altersgerechter Sport für Senioren Schleiz, Begegnungsstätte 
Ellisenstraße AWO Ortsverein Schleiz

27.02. 19:30 Irina Titova – Queen of Sand „In 80 Bil-
dern um die Welt“ Schleiz, Wisentahalle Kreissparkasse Saale-Orla
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Außerdem haben für Sie geöffnet:
Bergkirche Schleiz 
Führungen sind unter Voranmeldung möglich. 03663 - 422342

Museum im Rutheneum 
Führungen sind unter Voranmeldung möglich. 03663-428735

Museum Schloß Burgk 
November - März  
Di - So 11:00 - 16:00 Uhr

Wald- und Naturfriedhof Saale-Orla 
Mi 10:00 Uhr kostenlose Führung 
www.wnf-saale-orla.de

Saaleturm Burgk 
Täglich 08:00 - 21:00 Uhr 
Achtung! Kein Winterdienst! 

Alle Angaben ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten!

Donnerstag, 01.02. 14 Uhr „Albanien Teil 2“ Reisevortrag von Hr. Maik Fischer
Freitag, 02.02. 14 Uhr Kaffeenachmittag
Montag, 05.02. 14 Uhr altersgerechte Gymnastik
Dienstag, 06.02. 14 Uhr Preisskat
Mittwoch, 07.02. 14 Uhr Spielenachmittag  mit Karten- u. Würfelspielen
Donnerstag, 08.02. 14 Uhr „Melodien von Udo Jürgens“  

es spielt am Klavier Hr. Scheibe- Winterberg
Freitag, 09.02. 14 Uhr Kaffeenachmittag
Montag, 12.02. 14 Uhr altersgerechte Gymnastik
Dienstag, 13.02. 14 Uhr „Kaffee im Kostüm“
Mittwoch, 14.02. 14 Uhr Spielenachmittag  mit Karten- u. Würfelspielen
Donnerstag, 15.02. Blutspende in der Begegnungsstätte
Freitag, 16.02. 14 Uhr Kaffeenachmittag
Montag, 19.02. 14 Uhr altersgerechte Gymnastik
Dienstag, 20.02. 14 Uhr „Streifzüge durch die Flure Ostthüringens 2“ 

Filmvortrag von Hr. Lothar Knäschke
Mittwoch, 21.02. 14 Uhr Spielenachmittag  mit Karten- u. Würfelspielen
Donnerstag, 22.02. 12 Uhr „Deutsches Teddybärenmuseum“ 

Wir befüllen bzw. stopfen unseren eigenen Teddy
Anmeldungen bitte bis 08.02.2024 unter Tel.: 410942

Freitag, 23.02. 14 Uhr Kaffeenachmittag
Montag, 26.02. 14 Uhr altersgerechte Gymnastik
Dienstag, 27.02. 14 Uhr Gesangsnachmittag
Mittwoch, 28.02. 14 Uhr Spielenachmittag  mit Karten- u. Würfelspielen
Donnerstag 29.02. 14 Uhr „Südafrika Teil 1“ 

Reisevortrag von Hr. Maik Fischer

Alle Veranstaltungen finden unter den jeweils aktuell 
geltenden Infektionsschutzbestimmungen statt. 
Änderungen vorbehalten.

Telefon Club: 03663 410942 oder 410941

Leiterin der Begegnungsstätte
K. Buhmann

Seniorenclub der  

Begegnungsstätte im Atriumhaus 
lädt ein zu Veranstaltungen, Aktivitäten und Ausfahrten im Februar 2024

29.02. 09:15 Sport und Bewegung
Schleiz, Begegnungsstätte 
des Behindertenverband 
Saale-Orla-Kreis e.V.

Behindertenverband Saale-Orla-Kreis 
e.V.

Veranstaltungen aus der Region

04.02. 16:00 Frank Peter, Klaviersonaten von Ludwig 
van Beethoven Hirschberg, Gerberstraße 16 „Villa Novalis Akademie“ e. V.

Änderungen vorbehalten, ohne Gewähr
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Nachruf

In tiefer Trauer und großer Anteilnahme
nehmen wir Abschied von

Gundolf Pichel
Herr Pichel war seit 1998 in der Stadtverwal-
tung Schleiz als Mitarbeiter im städtischen
Bauhof beschäftigt.

Unser Beileid und tiefes Mitgefühl gilt den
Angehörigen.

Stadtverwaltung Schleiz

Der Bürgermeister Der Personalrat

Schleiz, im Dezember 2023

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von

Axel Weiser.
Als ehemaliger Bürgermeister des Ortsteils 

Crispendorf mit Erkmannsdorf und Dörflas, 
langjähriges Gemeinderatsmitglied der 

Gemeinde Crispendorf, ehemaliger Wehrleiter 
der Freiwilligen Feuerwehr Crispendorf und 

auch als Jagdvorsteher setzte er sich viele 
Jahre zum Wohl seines Heimatortes ein. Er 

war maßgeblich an der Integration des Ortsteils 
Crispendorf  in die Stadt Schleiz im Rahmen der 

Gemeindegebietsreform beteiligt.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Die Stadt Schleiz Der Stadtrat
Der Bürgermeister der Stadt Schleiz

Schleiz, im Dezember 2023

Nachruf

TRAUERANZEIGEN
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Foto: Stadtverwaltung Schleiz

Im Jahr 2023 besuchten knapp 7900 Gäste die Schleizer Stadt-
information „Alte Münze“. Dies war ein deutlicher Anstieg im 
Vergleich zum Vorjahr, in dem rund 6.000 Gäste gezählt wur-
den. Besonders im Mai, Juni, August und Dezember kamen mit 
über 800 Besuchern viele Gäste. Der höchste Besucheransturm 
wurde jedoch im Juli mit fast 1000 Besuchern verzeichnet. Auch 
das Telefon stand nicht still. Die telefonischen Anfragen stiegen 
im Vergleich zum Vorjahr um fast 900 Anrufe auf knapp 2000 
Anrufe an.
Die hohen Besucherzahlen sind unter anderem auf das 100-jäh-
rige Jubiläum des Schleizer Dreiecks zurückzuführen. Gäste aus 
verschiedenen Nationen fanden den Weg zu den Festlichkeiten 
in der Stadtinformation. Besucher aus Finnland, Estland, den 
Niederlanden, Dänemark, der Slowakei, Italien und sogar Japan 
kamen nach Schleiz, um mit uns zu feiern und unsere wunder-

Rückblick auf das Jahr 2023 der Stadtinformation Schleiz
bare Region zu erkunden. Im Jahr 2023 entdeckten zahlreiche 
Radfahrer als Kurz- und Wochenendurlauber oder Tagesbesu-
cher die herrliche Natur rund um das Thüringer Meer auf dem 
Oberland- und Saale-Radweg. Auch der Pilzerlebnispfad und 
die gepflegten Wanderrouten rund um Gräfenwarth, die Stau-
mauer, Schloß Burgk sowie den Königsberg bei Lössau führten 
zahlreiche Familien und Naturliebhaber aus allen Bundeslän-
dern in die Region.
Ein wichtiger Anziehungspunkt für die Stadt sind neben dem 
Schleizer Dreieck vor allem die Bergkirche „St. Marien“, das Mu-
seum Schloß Burgk und der 42 m hohe Saaleturm. Auch das 
Museum im Rutheneum, die Ferienlandeisenbahn in Crispen-
dorf und die Nikolauskapelle in Dörflas begeistern in den Som-
mermonaten die Gäste.
Auch im Jahr 2023 lockte das Team des Schleizer Kulturbundes 
e.V. viele kunstbegeisterte Freunde in die „Alte Münze“. In der 
„Kleinen Galerie“ wurden wunderbar filigrane Schmuckstücke 
und Grafiken von Regine Noglik, farbenfrohe und vielfältige Ke-
ramiken und Fotografien der beiden Künstlerfreundinnen Ina 
Otto und Adelheid Liebetraut sowie illustre Holzskulpturen der 
Künstlerin Anja Werner gezeigt. Bis März dieses Jahres werden 
zahlreiche Radierungen und Zeichnungen des Künstlers Rainer 
Marofke ausgestellt. Die Ausstellungen sind während der Öff-
nungszeiten der Stadtinformation kostenfrei zugänglich.
Im Jahr 2023 waren vor allem die neu erstellten Merchandise-
Artikel zur Jubiläumsfeier „100 Jahre Schleizer Dreieck“ bei den 
Gästen der Stadtinformation sehr beliebt. Neben der Festbro-
schüre gehören nun auch Mützen, Sitzkissen, Gürteltaschen, 
Emaille-Tassen und vieles mehr zum festen Bestandteil des 
Souvenirsortiments. 



Seite 22 Schleizer AnzeigerAmts- und Mitteilungsblatt der Stadt Schleiz

Anzeige
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WOHNUNGSMARKT

Mehr als 200.000 Besucher seit 
der Eröffnung des Saaleturms

Im Jahr 2023 haben 14.240 Besucherinnen und Besucher den 
Saaleturm im Schleizer Ortsteil Burgk bestiegen. Damit wagten 
etwas weniger Gäste den Aufstieg als im Vorjahr. Im vergange-
nen Jahr bestiegen rund 16.800 Gäste den Saaleturm. Damit ha-
ben seit der Eröffnung im Jahr 2011 mehr als 200.000 Besucher 
den Saaleturm bestiegen. Eine neue digitale Informationsstele 
wurde am Sockel des Turms in Betrieb genommen. Die Stele in-
formiert die Gäste über die Region und ihre touristischen High-
lights.
Im Dezember 2023 wurde der Zustand des Saaleturms mittels 
einer Drohnenbefliegung von außen inspiziert. Ziel der Beflie-
gung ist es, den Instandhaltungsbedarf genauer einzugrenzen. 
Mit dem Bericht sollen Aussagen zu weiteren Unterhaltungs-
maßnahmen am Turm getroffen werden.
Im Jahr 2023 nutzten etwa 920 Camper (Vorjahr 800) den Reise-
mobilstellplatz am Saaleturm. Im Herbst 2022 wurde der Wohn-
mobilstellplatz am Saaleturm baulich befestigt. Dadurch konn-
te der Nutzungskomfort der 12 bis 15 Stellplätze verbessert 
werden, was sich in den höheren Nutzerzahlen widerspiegelt. 
Der Parkplatz Burgk wurde von mehr als 11.500 Pkw (Vorjahr 
11.000) genutzt. Er dient sowohl den Besuchern von Schloss 
Burgk als auch Wanderern als Ausgangspunkt für Ausflüge. 
Eine neue Beschilderung zum Museum Schloss Burgk begrüßt 
die Gäste nun direkt am Parkplatz.

STELLENANGEBOTE
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Neue Gastronomie in Schleiz:  
MetziEsskultur eröffnet in der Wisentahalle

Schleiz. MetziEsskultur, heißt die neue Kantine in der Wisenta-
halle, seit 9. Januar öffnete diese offiziell ihre Türen. Diese gast-
ronomische Bereicherung verspricht den Gästen nicht nur täg-
lich wechselnde Köstlichkeiten, sondern auch eine gemütliche 
Atmosphäre für Frühstück und Mittagessen.
Frisch, Vielfältig, Köstlich: MetziEsskultur im Überblick
Die MetziEsskultur, geleitet vom Ehepaar Jessica und Manuel 
Metzner, bietet eine breite Palette an frisch zubereiteten Ge-
richten. Von Montag bis Freitag haben die Gäste die Möglich-
keit, ab 07:30 Uhr bis 15:00 Uhr kulinarische Entdeckungen zu 
machen. Neben wechselnden Tagesgerichten gibt es auch feste 
Monatsgerichte, die die Geschmacksknospen verwöhnen.
Ein Highlight ist das Frühstücksangebot, das von belegten Bröt-
chen bis zu einem ausgiebigen Frühstück mit 4 verschiedenen 
reichhaltigen Angeboten reicht. Der Imbissbereich lockt mit 
Klassikern wie Bockwurst, Wiener und Strammer Max.
Das Inhaberpaar, Jessica und Manuel Metzner, äußerte sich be-
geistert über die Eröffnung: „Wir sind überwältigt von der posi-
tiven Resonanz seit unserer Eröffnung. Die MetziEsskultur ist 
nicht nur ein gastronomisches Angebot, sondern ein Ort der 
Begegnung und des Genusses für die gesamte Gemeinschaft.“
Frische, Vielfalt und Catering für Zuhause
Das MetziEsskultur-Team legt besonderen Wert auf tägliche Fri-
sche, die sich in einer reichhaltigen Salatbar und verlockenden 
Desserts wie Landfrauenkuchen und Schokomousse wider-
spiegelt. Die Kantine versorgt nicht nur Schleiz und Umgebung, 
sondern bietet auch Caterings für besondere Anlässe, die direkt 
bestellt werden können.
Feierlichkeiten in der Wisentahalle
Die Wisentahalle kann nicht nur für kulturelle Veranstaltungen 
genutzt werden, sondern auch für private Feierlichkeiten. Die 
MetziEsskultur bietet Catering in Buffetform oder als Menü für 
Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen. Die Geschäftsführe-
rin, Jessica Metzner, lädt die lokale Gemeinschaft herzlich dazu 
ein, die MetziEsskultur zu entdecken und gemeinsam kulinari-
sche Höhepunkte zu erleben. „Wir sind unglaublich stolz und 
glücklich, die MetziEsskultur hier in Schleiz eröffnen zu dürfen. 
Unser Ziel ist es, nicht nur köstliche Gerichte anzubieten, son-
dern auch einen Ort zu schaffen, an dem sich die Menschen 
wohlfühlen und gemeinsam genießen können. Die Vielfalt 
unserer Speisekarte spiegelt unsere Leidenschaft für gutes Es-
sen wider. Wir laden Sie herzlich dazu ein, unsere Kantine zu 
besuchen und die MetziEsskultur mit allen Sinnen zu erleben. 
Wir freuen uns darauf, Sie kulinarisch zu verwöhnen, berichtet 
Jessica Metzner.“ 
Für weitere Informationen, Reservierungen oder Catering-
Anfragen können Sie sich direkt an die MetziEsskultur unter 
03663/4259180 wenden.
Die MetziEsskultur freut sich auf Ihren Besuch und verspricht 
eine gastronomische Erfahrung, die alle Sinne anspricht.

Anzeige
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	Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:
 Montag, 05. Februar 2024
 Erscheinungstermin der nächsten Ausgabe:
 Donnerstag, 22. Februar 2024

STERBEFÄLLE IM DEZEMBER
Hartmut Hildebrandt Oettersdorf 83
Ingrid Herbst geb. Kneisel Zeulenroda-Triebes 91
Axel Weiser Crispendorf 60
Irmela Sachs geb. Purfürst Oettersdorf 66
Klaus Mrosewski Schleiz 84
Reinhold Budzinski Saalburg-Ebersdorf 78
Gundolf Pichel Oberböhmsdorf 59
Monika Jendrusch geb. Pohl Schleiz 68
Ingeburg Patzer geb. Wetzel Zeulenroda-Triebes 83
Rainer Tschirpke Oschitz 82
Siegfried Herbert Lippold Schleiz 72
Klaus Finger Schleiz 77

Die schriftliche Einwilligung zur Veröffentlichung liegt vor.
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KIRCHENMITTEILUNGEN
Ev.-Lutherische Kirchgemeinde Schleiz

Jeden Dienstag um 18.00 Uhr in der Stadtkirche Schleiz 
findet das Ökumenische Friedensgebet statt.

GOTTESDIENSTE
Sonntag, 04.02.24
09.00 Möschlitz
10.00 Schleiz, Evang. Gemeindehaus
10.00 Lössau
10.30 Gräfenwarth
Sonntag, 11.02.24
09.00 Essbach
10.00 Schleiz, Evang. Gemeindehaus
Sonntag, 18.02.24 
09.00 Oberböhmsdorf
09.00 Crispendorf 
10.15 Oschitz
10.30 Möschlitz
10.30 Ziegenrück
Sonntag, 25.02.24 
09.00 Gräfenwarth
09.00 Mönchgrün
10.00 Schleiz, Evang. Gemeindehaus
10.30 Volkmannsdorf

GEMEINDENACHMITTAGE
Oschitz, 28.02.24 um 14.00 Uhr im Gemeinderaum/ Pfarrhaus
Schleiz, 29.02.24 um 14.30 Uhr im Evang. Gemeindehaus
Lössau + Oberböhmsdorf, 21.02.24 um 15.00 Uhr im Gasthof 
Kober
Kirschkau, 22.02.24 um 15.00 Uhr im Pfarrhaus
Görkwitz, 01.02. + 22.02.24 um 14.30 Uhr im Gasthaus „Reussi-
scher Hof“
Crispendorf, 31.01.24 um 15,00 Uhr

GRUPPEN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE 
(außerhalb der Ferien)
Evang. Gemeindehaus Schleiz
Montags Kinderkirche 15.15 -16.15 Uhr
Vorkonfirmanden und Konfirmanden immer dienstags 15.30 Uhr 
14-tägig, 
Mittwochs: Teeniekreis, 16.45 Uhr
Kinderkirche Kirschkau und Lössau am 07.02.+ 21.02.24 um 14.15 
Uhr im Pfarrhaus Kirschkau 
Kinderkirche Oberböhmsdorf am 28.02.24 um 14.00 Uhr 

CHÖRE
Großer Saal, Evang. Gemeindehaus
Kantatenchor  montags,  19.30 Uhr
Kantorei  mittwochs,  19.30 Uhr
Posaunenchor  donnerstags,  19.00 Uhr 
Männerchor 1x monatlich, nach Absprache

BERGKIRCHE
Die Bergkirche hat ab 01.11.22 bis 30.04.23 Winterpause. Führun-
gen in Bergkirche und Gruft deshalb bitte anmelden im  Kirchen-
büro unter 03663/ 42 23 42 oder per Mail evkircheschleiz@gmx.
de

Aktuelle Informationen über Öffnungszeiten und 
Veranstaltungen unserer Evang. Kirchengemeinde finden sie 

auf  www.evangelische-kirche-schleiz.de

MICHAELISHAUS
Jeden Donnerstag 10.30 Uhr Hausandacht

SENIORENZENTRUM SCHLEIZ
Mittwoch, 28.02.24 10.00 Uhr Gottesdienst 

Ev.-methodistische Kirche Schleiz

Weitere Infos finden Sie im Internet: www.emk.de/schleiz
Änderungen vorbehalten. 

GOTTESDIENSTE
So., 04.02.  09:00 Uhr
So., 11.02. 09:00 Uhr
So., 18.02. 09:00 Uhr 
So., 25.02. 09:00 Uhr

GEBET FÜR STADT UND LAND (EV. ALLIANZ)
Mo., 05.02.  19:30 Uhr

GEBETSKREIS
Mo., 12.02.  19:30 Uhr
Mo., 19.02.  19:30 Uhr
Mo., 26.02. 19:30 Uhr

FRAUENFRÜHSTÜCK 
Mi., 07.02.  8:30 Uhr
Mi., 14.02.  8:30 Uhr
Mi., 21.02.  8:30 Uhr
Mi., 28.02. 8:30 Uhr

GOTTESDIENSTE 
So 04.02. 10:00 Uhr Gottesdienst
Mi 07.02. 19:30 Uhr Gottesdienst
So 11.02. 10:00 Uhr Gottesdienst
Mi 14.02. 19:30 Uhr Gottesdienst
So 18.02. 10:00 Uhr Gottesdienst 
Mi 21.02. 19:30 Uhr Gottesdienst
So 25.02. 10:00 Uhr Übertragungs-Gottesdienst 
  aus Hildesheim 
Mi 28.02. 10:00 Uhr Gottesdienst

Informationen finden Sie jederzeit unter:
www.schleiz.nak-nordost.de & www.nak-nordost.de

Anschrift des Gemeindezentrums:
Oschitzer Str. 13 · 07907 Schleiz, Tel. 03663-4246237

Neuapostolische Kirche Schleiz
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KIRCHENMITTEILUNGEN

Änderungen vorbehalten.

Alle Veranstaltungen ohne Ortsangabe finden im AWZ Schleiz, 
Löhmaer Weg 2 statt.
GOTTESDIENSTE 
Sonntag  11.02. 10:00 Uhr
Sonntag  25.02. 10:00 Uhr
HAUSKREISABENDE 
Fam. H. Butz, Oettersdorf, Holzmühle 2a
Samstag, 17.02. 19:30 Uhr  
Samstag, 02.03 19:30 Uhr
GEBET FÜR STADT UND LAND
Montag, 05.02. 19.30 Uhr in der Zionskirche Schleiz,  
    Quergasse 4.

EFG Schleiz

Im Monat Dezember 2023 
haben auf dem Standesamt Schleiz,  

Saale-Orla-Kreis, die folgenden Paare  
die Ehe geschlossen: 

Frank Henseler und Carla Steinmacher 
Schleiz

GLÜCKWÜNSCHE

Die schriftliche Einwilligung  
zur Veröffentlichung liegt vor.

GOTTESDIENSTE 
Sonntag, 28.01. 10:30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 04.02. 10:30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 11.02. 10:30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 18.02. 10:30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 25.02. 10:30 Uhr Heilige Messe

Katholische Kirche St. Paulus Schleiz

Kontaktdaten der Pfarrei Sankt Paulus:
Katholische Pfarrei St. Paulus  

Am Gatterberg 3 · 07907 Schleiz  
Tel. 03663/4250012 · Fax 03663/4250014

www.kirche-schleiz.de · Mail:  schleiz@pfarrei-bddmei.de

STELLENANGEBOTE
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